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auf Ihre Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 15.01.2020 ergeht folgender 

Bescheid: 

1.) Ihrem Antrag wird stattgegeben.

2.) Es werden keine Gebühren erhoben.  

Begründung:

1.)
In Ihrer IFG-Anfrage vom 15.01.2020 bitten Sie um folgende Information:

„Haben Sie sich im Rahmen einer Studie/ Untersuchung/ Vorgangs mit der Frage beschäftigt, welche 
sichereren Alternativen zum Network Time Protocol (NTP) denkbar sind? (Beispielsweise 'tlsdate' 

oder 'sdwdate'.)“

Die von Ihnen gewünschten Informationen liegen im Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) nicht vor, da bisher keine entsprechenden Untersuchungen erfolgten. 

2.)

Es werden keine Gebühren erhoben, da es sich um eine einfache Anfrage im Sinne des 

§ 10 Abs. 1 S. 2 IFG handelt.
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Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik, Godesberger Allee 185-189, 53175 Bonn, Widerspruch 

erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Im Auftrag
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